BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 20. Februar 2019, IlI R 35/18

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Mehraktige Ausbildung im Kindergeldrecht
ECLI:DE:BFH:2019:U.200219.111IR35.18.0
BFH IIl. Senat

EStG&8 62 Abs 1 S1Nr1,EStG&863 Abs1S1Nr1, EStG & 32 Abs 1 Nr1, EStG & 32 Abs 4 S 1 Nr 2 Buchst a, EStG & 32
Abs 4 S 2, EStG & 32 Abs 4 S 3, EStG VZ 2015, EStG VZ 2016, EStG VZ 2017

vorgehend Niedersachsisches Finanzgericht, 11. September 2017, Az: 5 K 164/17
Leitsatze

NV: Eine einheitliche Erstausbildung ist nicht anzunehmen, wenn ein Kind nach der ersten abgeschlossenen
Berufsausbildung eine Erwerbstatigkeit aufnimmt, die im Vergleich zu einer gleichzeitigen weiteren Ausbildung als
"Hauptsache" anzusehen ist.

Tenor

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Niedersachsischen Finanzgerichts vom 12. September 2017 5 K
164/17 insoweit aufgehoben, als es den Zeitraum Mai 2015 bis Marz 2017 betrifft.

Die Sache wird insoweit an das Niedersachsische Finanzgericht zurtickverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung Uber die Kosten des Verfahrens ubertragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin) ist die Mutter der im August 1993 geborenen Tochter J. Diese
absolvierte bei der X-Bank eine Ausbildung zur Bankkauffrau, die sie am 22. Januar 2015 beendete. Danach wurde
sie von ihrem Ausbildungsbetrieb als Mitarbeiterin in Vollzeit ibernommen. Im Mai 2015 meldete sich J bei einer
Studieneinrichtung (Y) in Z fur ein Studium mit dem Abschluss "Bankfachwirtin” an, das sie im November 2015
aufnahm. Auch wahrend des Studiums arbeitete J in Vollzeit bei einer Bank.

2 Die Klagerin beantragte die Gewahrung von Kindergeld fir J fir die Zeit ab Marz 2015. Die Beklagte und
Revisionsklagerin (Familienkasse) lehnte den Antrag ab. Der dagegen gerichtete Einspruch hatte keinen Erfolg
(Einspruchsentscheidung vom 22. Mai 2017). Das Finanzgericht (FG) gab der anschliefend erhobenen Klage weit
uberwiegend statt. Es verpflichtete die Familienkasse, der Klagerin Kindergeld fur den Zeitraum Mai 2015 bis Marz
2017 zu gewahren. Das FG war der Ansicht, firr die Zeit ab Mai 2015 stehe der Klagerin Kindergeld zu, da zwischen
der Banklehre und dem Studium ein enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang bestehe. Hinsichtlich der
Monate Marz und April 2015 wies das FG die Klage ab, da J in dieser Zeit keinen Beriicksichtigungstatbestand erfullt
habe.

3  Gegen das Urteil wendet sich die Familienkasse mit der Revision. Zur Begriindung fuhrt sie aus, J habe sich nicht
bereits im Monat nach dem Abschluss der Ausbildung zur Bankkaufrau bei Y beworben. Es habe somit kein
objektives Beweisanzeichen daflir vorgelegen, dass J ihr Berufsziel mit dem ersten Abschluss noch nicht erreicht
gehabt habe. Eine Vollzeiterwerbstatigkeit schliefte den Kindergeldanspruch ohnehin aus.

4  Die Familienkasse beantragt sinngemaf,
das angefochtene Urteil hinsichtlich des Zeitraums Mai 2015 bis Marz 2017 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Klagerin beantragt,
die Revision als unbegrindet zurlickzuweisen.

Aus der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ergebe sich, dass der Abschluss der Ausbildung zur
Bankkauffrau als Teil einer mehraktigen Ausbildung anzusehen sei. J habe ihr Berufsziel noch nicht mit dem
Abschluss der Ausbildung zur Bankkauffrau erreicht gehabt.

Entscheidungsgrunde

10

Die Revision ist begriindet. Sie fuhrt hinsichtlich des Zeitraums Mai 2015 bis Marz 2017 zur Aufhebung des
angefochtenen Urteils und zur Zuriickverweisung der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und
Entscheidung (8 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Der Senat kann aufgrund der
Feststellungen des FG nicht prufen, ob die Ausbildung bei Y als Teil der Erstausbildung zu beurteilen ist.

1.Nach 8 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1,8 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1i.V.m. & 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a des
Einkommensteuergesetzes (EStG) besteht Anspruch auf Kindergeld fiir ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 25.
Lebensjahr vollendet hat, wenn dieses fiir einen Beruf ausgebildet wird. In den Fallen des & 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
EStG wird nach & 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG i.V.m. § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG ein Kind nach Abschluss einer
erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums nur berticksichtigt, wenn es keiner Erwerbstatigkeit
nachgeht. Eine Erwerbstatigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmafiiger wochentlicher Arbeitszeit, ein
Ausbildungsdienstverhaltnis oder ein geringfligiges Beschaftigungsverhaltnis i.S. der §& 8 und 8a des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch sind insoweit unschadlich (§ 32 Abs. 4 Satz 3 EStG).

2. Hinsichtlich der Auslegung der in & 32 Abs. 4 Satz 2 EStG verwendeten Tatbestandsmerkmale erstmalige
Berufsausbildung und Erststudium hat der Senat entschieden, dass das Erststudium nur einen Unterfall des
Oberbegriffes erstmalige Berufsausbildung darstellt (Senatsurteil vom 3. Juli 2014 111 R 52/13, BFHE 246, 427, BStBL
I1 2015, 152, Rz 19 ff.) und der Erstausbildungsbegriff des & 32 Abs. 4 Satz 2 EStG enger auszulegen ist als das in

§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG verwendete Tatbestandsmerkmal "Kind, das ... fuir einen Beruf ausgebildet
wird" (Senatsurteil in BFHE 246, 427, BStBL I1 2015, 152, Rz 22 ff.). Die den Erstausbildungsbegriff des § 32 Abs. 4
Satz 2 EStG begrenzenden Kriterien hat der Senat dabei vor allem in folgenden Punkten gesehen: Es muss sich um
einen offentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgang handeln (Senatsurteil in BFHE 246, 427, BStBL Il 2015, 152,
Rz 24). Dieser muss auf einen Abschluss ausgerichtet sein, der in Form einer Priifung erfolgt (Senatsurteil in BFHE
246,427, BStBL 11 2015, 152, Rz 24). Durch die berufliche Ausbildungsmafnahme muss das Kind die notwendigen
fachlichen Fahigkeiten und Kenntnisse erwerben, die zur Aufnahme eines Berufs befahigen, wodurch insbesondere
eine Abgrenzung gegenuber dem Besuch einer allgemein bildenden Schule erfolgen soll (Senatsurteil in BFHE 246,
427, BStBL I 2015, 152, Rz 24). Liegen mehrere Ausbildungsabschnitte vor, kdnnen diese dann eine einheitliche
Erstausbildung darstellen, wenn sie zeitlich und inhaltlich so aufeinander abgestimmt sind, dass die Ausbildung
nach Erreichen des ersten Abschlusses fortgesetzt werden soll und das vom Kind angestrebte Berufsziel erst tber
den weiterfuhrenden Abschluss erreicht werden kann (Senatsurteil in BFHE 246, 427, BStBL 11 2015, 152, Rz 27). In
einem solchen Fall muss aufgrund objektiver Beweisanzeichen erkennbar sein, dass das Kind die fur sein
angestrebtes Berufsziel erforderliche Ausbildung nicht bereits mit dem ersten erlangten Abschluss beendet hat
(Senatsurteil in BFHE 246, 427, BStBL 11 2015, 152, Rz 30). Dabei ist darauf abzustellen, ob sich die einzelnen
Ausbildungsabschnitte als integrative Teile einer einheitlichen Ausbildung darstellen. Insoweit kommt es vor allem
darauf an, ob die Ausbildungsabschnitte in einem engen sachlichen Zusammenhang (z.B. dieselbe Berufssparte,
derselbe fachliche Bereich) zueinander stehen und in engem zeitlichen Zusammenhang durchgefiihrt werden
(Senatsurteil in BFHE 246, 427, BStBL 1l 2015, 152, Rz 30). An einer Ausbildungseinheit fehlt es dagegen, wenn die
Aufnahme des zweiten Ausbildungsabschnitts eine berufspraktische Tatigkeit voraussetzt oder das Kind nach dem
Ende des ersten Ausbildungsabschnitts eine Berufstatigkeit aufnimmt, die nicht nur der zeitlichen Uberbriickung bis
zum nachstmaoglichen Beginn des weiteren Ausbildungsabschnitts dient (Senatsurteil vom 4. Februar 2016

Il R 14/15, BFHE 253, 145, BStBL 11 2016, 615, Rz 15).

3. Diese Rechtsprechungsgrundsatze sind, wie der Senat bereits im Urteil vom 11. Dezember 2018 11l R 26/18
(Deutsches Steuerrecht 2019, 614, BFHE 263, 209) entschieden hat, fur Falle, in denen eine einheitliche
Erstausbildung mit einer daneben ausgelbten Erwerbstatigkeit von einer berufsbegleitend durchgefiihrten
Weiterbildung (Zweitausbildung) abzugrenzen ist, fortzuentwickeln und zu prazisieren.
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a) Danach kann es an einer einheitlichen Erstausbildung auch dann fehlen, wenn das Kind nach Erlangung des
ersten Abschlusses in einem o6ffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgang eine Berufstatigkeit aufnimmt und
die daneben in einem weiteren Ausbildungsabschnitt durchgefiihrten Ausbildungsmainahmen gegenuber der
Berufstatigkeit in den Hintergrund treten. Ob die nach Erlangung des Abschlusses aufgenommene Berufstatigkeit
die Hauptsache und die weiteren AusbildungsmaRnahmen eine auf Weiterbildung und/oder Aufstieg in dem bereits
aufgenommenen Berufsfeld gerichtete Nebensache darstellen, ist dabei anhand einer Gesamtwirdigung der
Verhaltnisse zu entscheiden, fir die vor allem die nachfolgenden Kriterien von Bedeutung sind.

aa) Fur die Aufnahme einer Berufstatigkeit als Hauptsache spricht, dass sich das Kind langerfristig an einen
Arbeitgeber bindet, indem es etwa ein zeitlich unbefristetes oder auf jedenfalls mehr als 26 Wochen befristetes
Beschaftigungsverhaltnis mit einer regelmafiigen vollzeitigen oder nahezu vollzeitigen Wochenarbeitszeit eingeht.
Ist das Beschaftigungsverhaltnis dagegen bis zum Beginn des ndchsten Ausbildungsabschnitts befristet oder
uberschreitet die regelmaRige Wochenarbeitszeit die 20 Stundengrenze allenfalls geringfugig, kann dies fur eine im
Vordergrund stehende Berufsausbildung sprechen, die noch Teil einer einheitlichen Erstausbildung ist. Fir eine im
Vordergrund stehende Berufsausbildung kommt es auch darauf an, in welchem zeitlichen Verhaltnis die
Arbeitstatigkeit und die AusbildungsmafRnahmen zueinander stehen. Da die Summe aus Arbeits- und
Ausbildungszeit nicht selten tber 40 Wochenstunden liegen wird, kann allein eine regelmaftige Wochenarbeitszeit
von uber 20 Stunden noch nicht den Ausschlag geben. Fuhrt das Kind etwa neben einer 22 Wochenstunden
umfassenden Arbeitstatigkeit ein Vollzeitstudium an der Universitat durch, kann auch weiter der
Ausbildungscharakter im Vordergrund stehen (s. hierzu etwa BFH-Urteil vom 3. September 2015 VI R 9/15, BFHE
251, 10, BStBL I 2016, 166).

bb) Weiter ist von Bedeutung, ob das Kind mit der nach Erlangung des ersten Abschlusses aufgenommenen
Berufstatigkeit bereits die durch den Abschluss erlangte Qualifikation nutzt, um eine durch diese erdffnete
Berufstatigkeit auszuiiben. Wird z.B. ein Geselle oder Kaufmann von seinem Ausbildungsbetrieb im erlernten Beruf
Uibernommen oder nimmt ein Bachelor eine durch diesen Abschluss eroffnete Stelle an, kann dies Indiz dafiir sein,
dass die Berufstatigkeit in den Vordergrund getreten ist. Denn ein solcher Sachverhalt spricht dafir, dass die
weiteren AusbildungsmaRnahmen nur der beruflichen Weiterbildung oder Hoherqualifizierung in einem bereits
aufgenommenen und ausgelibten Beruf dienen. Nimmt das Kind dagegen eine Berufstatigkeit auf, die ihm auch
ohne den erlangten Abschluss erdffnet ware (z.B. Aushilfstatigkeit in der Gastronomie oder im Handel) oder handelt
es sich bei der Erwerbstatigkeit typischerweise um keine dauerhafte Berufstatigkeit (z.B. bei einem Bachelor, der
wahrend des nachfolgenden Masterstudiums mit 19 Stunden als wissenschaftliche Hilfskraft tatig ist und daneben
drei Nachhilfestunden pro Woche gibt), kann das fur eine im Vordergrund stehende Berufsausbildung sprechen.

cc) Dariiber hinaus ist in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen, inwieweit die Arbeitstatigkeit im Hinblick auf den
Zeitpunkt ihrer Durchfiihrung den im nachsten Ausbildungsabschnitt durchgefiihrten AusbildungsmaRnahmen
untergeordnet ist und die Beschaftigung mithin nach ihrem dufieren Erscheinungsbild "neben der Ausbildung”
durchgefihrt wird. Wird etwa eine Teilzeittatigkeit von regelmafdig 22 Wochenstunden so verteilt, dass sie sich dem
jeweiligen Ausbildungsplan anpasst, ist das ein Indiz fir eine im Vordergrund stehende Ausbildung. Gleiches gilt,
wenn das Kind etwa wahrend des Semesters maximal 20 Wochenstunden arbeitet, durch eine wahrend der
Semesterferien erh6hte Wochenstundenzahl aber auf eine durchschnittliche Arbeitszeit von mehr als

20 Wochenstunden kommt. Arbeitet das Kind dagegen annahernd vollzeitig und werden die
AusbildungsmaRnahmen nur am Abend und am Wochenende durchgefiihrt, deutet dies darauf hin, dass die
weiteren AusbildungsmaRnahmen nur "neben der Berufstatigkeit” durchgefihrt werden. Schlielich kann auch von
Bedeutung sein, ob und inwieweit die Berufstatigkeit und die Ausbildungsmafinahmen uber den zeitlichen Aspekt
hinaus auch inhaltlich aufeinander abgestimmt sind.

b) Diese Fortentwicklung und Prazisierung des Erstausbildungsbegriffes widerspricht nicht der Begriindung zum
Entwurf des Steuervereinfachungsgesetzes 2011. Danach besteht nach Abschluss einer erstmaligen
Berufsausbildung oder eines Erststudiums die widerlegbare Vermutung, dass das Kind in der Lage ist, sich selbst zu
unterhalten und damit nicht mehr zu bertcksichtigen sei. Die Vermutung gilt durch den Nachweis als widerlegt,
dass das Kind sich in einer weiteren Berufsausbildung befindet und tatsachlich keiner (schadlichen) Erwerbstatigkeit
nachgeht, die Zeit und Arbeitskraft iberwiegend in Anspruch nimmt (BTDrucks 17/5125, S. 41). Dartiber hinaus hat
der Gesetzgeber zwar ausgeflihrt, dass auch Ausbildungsgange (z.B. Abendschulen, Fernstudium), die neben einer
(Vollzeit-)Erwerbstatigkeit durchgefuhrt werden, beglinstigt werden sollen. Dies sollte aber nach der
Gesetzesbegrindung nur fur Falle gelten, in denen eine vorhergehende Berufsausbildung noch nicht durchgefihrt
worden ist. Aus dem Sinn und Zweck des Gesetzes, welche sich aus der Begriindung ergeben und auch in § 32 Abs. 4
Satze 2 und 3 EStG ihren Niederschlag gefunden haben, wird erkennbar, dass der Gesetzgeber nur dann eine
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Erstausbildung annehmen wollte, wenn die weitere Ausbildung nach Abschluss einer vorhergehenden
Berufsausbildung im Verhaltnis zur Erwerbstatigkeit nicht zur "Nebensache" wird.

16 ) Soweit sich aus der Rechtsprechung des Senats in seinen Urteilen in BFHE 246, 427, BStBL Il 2015, 152, und vom
8. September 2016 Il R 27/15 (BFHE 255, 202, BStBL Il 2017, 278) etwas anderes ergibt, wird hieran nicht weiter
festgehalten. Der VI. Senat hat mitgeteilt, dass er einer Abweichung von seinem Urteil in BFHE 251, 10, BStBL Il
2016, 166 zustimmt.

17 4. Das mit der Revision angegriffene Urteil entspricht nicht diesen fortentwickelten Rechtsgrundsatzen. Das Urteil
ist daher aufzuheben. Die Sache ist nicht spruchreif.

18 a) Das FG hat nicht hinreichend geprift, ob J mit der Tatigkeit, die sie ab Ende Januar 2015 in ihrem bisherigen
Ausbildungsbetrieb aufnahm, bereits in den von ihr angestrebten Beruf eintrat und sie die Studieneinrichtung Y
nicht mehr im Rahmen einer einheitlichen Erstausbildung, sondern wegen einer berufsbegleitenden
Weiterbildungsmafinahme besuchte. Es wird der Frage nachzugehen haben, ob die weitere Ausbildung eher dem
Beschaftigungsverhaltnis untergeordnet war oder umgekehrt das Beschaftigungsverhaltnis der Ausbildung. Sollte
nach diesen MaRstaben eine mehraktige Ausbildung anzunehmen sein, dann ist die Zeit bis zur Aufnahme des
Studiums im November 2015 nach & 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. ¢ EStG zu beurteilen, da J in dieser Zeit ihre
Berufsausbildung nicht fortsetzen konnte.

19 b) Der Senat weist darauf hin, dass eine Verbindung von zwei Ausbildungsabschnitten zu einer einheitlichen
Erstausbildung nicht bereits dann abgelehnt werden kann, wenn die Absichtserklarung zur Fortfuhrung der
Erstausbildung nicht spatestens im Folgemonat nach Abschluss des vorangegangenen Ausbildungsabschnitts
vorgelegt wird. Entgegen der aus der Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (DA-KG)
2018 V 6.1 Abs. 1 Satz 8 abgeleiteten Verwaltungsauffassung geniigt es, wenn die Sachverhaltsumstande im
Entscheidungszeitpunkt vollstandig und glaubhaft dargelegt sind. Zwar kann der Zeitpunkt, zu dem der
Familienkasse ein Sachverhalt unterbreitet worden ist, ein Indiz fur oder gegen die Glaubhaftigkeit des Vortrags
sein. Der Zeitpunkt des Eingangs einer entsprechenden Absichtserklarung bei der Familienkasse mag Bedeutung
haben fir die Frage, ob die Familienkasse bei einem Fehlen anderer objektiver Beweisanzeichen verpflichtet ist,
aktuell und fortlaufend Kindergeld zu gewahren. Soweit die Familienkasse aber im Einspruchsverfahren und das FG
im Klageverfahren einen in der Vergangenheit liegenden Anspruchszeitraum zu beurteilen haben, lasst der
Untersuchungsgrundsatz (& 88 Abs. 1 und 2 der Abgabenordnung, & 76 Abs. 1 und 4 FGO) keinen Raum dafir, erst
nach Ablauf des Anspruchszeitraums entstandene oder bekannt gewordene Beweisanzeichen unbericksichtigt zu
lassen.

20 5. Die Ubertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de

Page 4 of 4


https://www.bundesfinanzhof.de/en/entscheidungen/entscheidungen-online/decision-detail/STRE201950109/

	Urteil vom 20. Februar 2019, III R 35/18
	Leitsätze
	Tenor
	Tatbestand
	I.

	Entscheidungsgründe
	II.



